
 

Bitte nutzen Sie zunächst  

unser telefonisches 

Beratungsangebot unter  

der Telefonnummer 

07031 – 663 1651 in der Zeit von: 

Montag, Dienstag und 

Mittwoch 8:30 - 10:30 Uhr 

Donnerstag 13:30 

- 15:30 Uhr 

 

Außerhalb der telefonischen 

Beratungszeiten ist eine Sprachbox 

geschaltet, auf der eine Nachricht 

hinterlassen werden kann. 

     
     
     

Kontakt  
Landratsamt Böblingen 
Parkstraße 16 
71034 Böblingen 
     
T 07031 - 663 1651 
schuldnerberatung@lrabb.de 
     
     

     
     
     
     
     
AMT FÜR SOZIALES - SCHULDNERBERATUNG  
     
     

Wenn Ihnen  
das Wasser bis  
zum Hals steht …     
 
… die Schuldnerberatung  
bietet eine Chance! 
     
  

Weitere
Informationen
finden Sie hier



     
AMTSBEZEICHNUNG IN KOPFZEILE  LANDRATSAMT BÖBLINGEN 
    
     

Sie können sich an uns wenden, wenn 
 
 Sie finanziell keinen Rat mehr wissen 
 
 Sie ständige Angst vor dem 

Gerichtsvollzieher haben 

 
 Lohn- und Einkommenspfändungen 

drohen 

 
 der Druck seitens der Gläubiger  

und Inkassobüros eine ständige 

psychische sowie physische Belastung 

bedeutet 

 
 Sie Fragen zum Verbraucher-

insolvenzverfahren (so genannte 

Privatinsolvenz) haben. 

  
Die Schuldnerberatung im 
Landratsamt bietet allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern des 
Landkreises Böblingen, soweit sie 
keine selbstständige Tätigkeit 

ausüben: 
 
 eine kostenlose, professionelle 

und ganzheitliche Beratung 

 
 Hilfestellung, damit Sie wieder  

einen Überblick über Ihre finanzielle 

Gesamtsituation erhalten 

 
 die Erarbeitung eines 

Haushaltsplans 

 
 die Erstellung von Sanierungskonzepten 
 
 Unterstützung bei den Verhandlungen mit 

Gläubigern 

 
 außergerichtliche Verhandlungen im 

Insolvenzverfahren.

   

Einen Weg aus der 

finanziellen Krise zu finden 

 
 entsprechend Ihren finanziellen 

Möglichkeiten und 
 
 je nach Höhe der Verschuldung 

bzw. Anzahl der Gläubiger 

 
 
gelingt nur mit Ihrer Mitarbeit. 
 
 
 
 
 
Das aber kann die 

Schuldnerberatung  

nicht leisten: 

 
 Darlehen für Umschuldungen 
 
 Schuldenbefreiung auf die Schnelle. 
 


